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Arbeitsrecht 
 

 Höchstaltersgrenze in einem Leis-

tungsplan einer Unterstützungskasse 

 
Eine Bestimmung in einem Leistungsplan ei-

ner Unterstützungskasse, nach der ein An-

spruch auf eine betriebliche Altersversor-
gung nicht mehr erworben werden kann, 

wenn der Arbeitnehmer bei Eintritt in das 

Arbeitsverhältnis das 50. Lebensjahr vollen-
det hat, ist wirksam. Sie verstößt nicht ge-

gen das Verbot der Diskriminierung wegen 

des Alters und bewirkt auch keine unzuläs-

sige Benachteiligung wegen des Ge-

schlechts. 
Die im November 1944 geborene Klägerin 

war vom 26. Februar 1996 bis zum 30. Juni 

2010 bei der Arbeitgeberin und ihrer 
Rechtsvorgängerin beschäftigt. Ihr waren 

Leistungen der betrieblichen Altersversor-

gung nach dem Leistungsplan der Beklag-
ten, einer Unterstützungskasse, zugesagt 

worden. Der Leistungsplan sieht vor, dass 

bei einer Aufnahme der Tätigkeit nach dem 
vollendeten 50. Lebensjahr eine Anwart-

schaft auf Versorgungsleistungen nicht er-

worben werden kann. 
Die auf Gewährung einer Betriebsrente 

nach dem Leistungsplan der Beklagten ge-

richtete Klage hatte vor dem Dritten Senat 
des Bundesarbeitsgerichts - wie schon in 

den Vorinstanzen - keinen Erfolg. Die be-

klagte Unterstützungskasse ist nicht ver-
pflichtet, an die Klägerin Leistungen der be-

trieblichen Altersversorgung zu erbringen. 

Dem Anspruch steht die Bestimmung des 
Leistungsplans entgegen, wonach bei einer 

Aufnahme der Tätigkeit nach dem vollende-

ten 50. Lebensjahr eine Anwartschaft auf 
Versorgungsleistungen nicht erworben wer-

den kann. Diese Bestimmung ist wirksam. 

Sie führt weder zu einer unzulässigen Dis-
kriminierung wegen des Alters noch bewirkt 

sie eine unzulässige Benachteiligung wegen 

des Geschlechts. [Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 

12. November 2013 - 3 AZR 356/12 - Vorinstanz: Lan-
desarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 29. Februar 
2012 - 12 Sa 1430/11 -] 
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 Sonderzahlung mit Mischcharakter - 

Stichtag 
 

Eine Sonderzahlung mit Mischcharakter, die 
jedenfalls auch Vergütung für bereits er-

brachte Arbeitsleistung darstellt, kann in 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 
vom Bestand des Arbeitsverhältnisses am 

31. Dezember des Jahres abhängig gemacht 

werden, in dem die Arbeitsleistung erbracht 
wurde. 

Die Parteien haben über einen Anspruch auf 

eine als „Weihnachtsgratifikation“ bezeich-
nete Sonderzahlung für das Jahr 2010 ge-

stritten. Der Kläger war seit 2006 bei der 

Beklagten, einem Verlag, als Controller be-
schäftigt. Er erhielt jährlich mit dem No-

vembergehalt eine als Gratifikation, ab dem 

Jahr 2007 als Weihnachtsgratifikation be-
zeichnete Sonderzahlung in Höhe des jewei-

ligen Novemberentgelts. Die Beklagte über-

sandte jeweils im Herbst eines Jahres ein 
Schreiben an alle Arbeitnehmer, in dem 

„Richtlinien“ der Auszahlung aufgeführt 

waren. In dem Schreiben für das Jahr 2010 
hieß es ua., die Zahlung erfolge „an Ver-

lagsangehörige, die sich am 31.12.2010 in 

einem ungekündigten Arbeitsverhältnis“ be-
fänden; Verlagsangehörige sollten für jeden 

Kalendermonat mit einer bezahlten Arbeits-

leistung 1/12 des Bruttomonatsgehalts er-
halten. Im Lauf des Jahres eintretende Ar-

beitnehmer erhielten die Sonderzahlung 

nach den Richtlinien anteilig. Das Arbeits-
verhältnis des Klägers endete aufgrund sei-

ner Kündigung am 30. September 2010. 

Mit der Klage hat er anteilige (9/12) Zahlung 
der Sonderleistung begehrt. Die Vorinstan-

zen haben die Klage abgewiesen. 

Auf die Revision des Klägers hat der Zehnte 

Senat des Bundesarbeitsgerichts die Beklag-
te entsprechend dem Klageantrag zur Zah-

lung verurteilt. Die Sonderzahlung soll nach 
den Richtlinien einerseits den Arbeitnehmer 

über das Jahresende hinaus an das Unter-

nehmen binden und damit die Betriebstreue 
belohnen, dient aber zugleich der Vergü-

tung der im Laufe des Jahres geleisteten Ar-

beit. In derartigen Fällen sind Stichtagsrege-
lungen wie die in den Richtlinien vereinbarte 

nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam. 

Die Klausel benachteiligt den Kläger unan-
gemessen. Sie steht im Widerspruch zum 

Grundgedanken des § 611 Abs. 1 BGB, weil 

sie dem Arbeitnehmer bereits erarbeiteten 
Lohn entzieht. Der Vergütungsanspruch 

wurde nach den Richtlinien monatlich antei-

lig erworben. Anhaltspunkte dafür, dass die 
Sonderzahlung Gegenleistung vornehmlich 

für Zeiten nach dem Ausscheiden des Klä-

gers oder für besondere - vom Kläger nicht 
erbrachte - Arbeitsleistungen sein sollte, 

sind nicht ersichtlich. [Bundesarbeitsgericht, Urteil 

vom 13. November 2013 - 10 AZR 848/12 - Vorinstanz: 
Hessisches Landesarbeitsgericht, Urteil vom 19. April 
2012 - 7 Sa 1232/11 -] 
 

 
 Insolvenzanfechtung von Lohnzah-

lungen durch ein Schwesterunterneh-

men 
 

Die Insolvenzordnung gibt dem Insolvenz-

verwalter mit den Anfechtungstatbeständen 
in §§ 129 ff. InsO eine Handhabe, vor Er-

öffnung des Insolvenzverfahrens vorge-

nommene, ungerechtfertigte Schmälerun-
gen der Insolvenzmasse rückgängig zu ma-

chen. Nach § 131 InsO kann eine Rechts-

handlung ua. dann angefochten werden, 
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wenn eine Forderung eines Insolvenzgläubi-

gers erfüllt worden ist, ohne dass er dies „in 
der Art“ beanspruchen konnte. Dann liegt 

eine inkongruente Deckung vor. Weist der 
Schuldner einen Dritten an, die geschuldete 

Leistung gegenüber dem Gläubiger zu er-

bringen, bewirkt die Zahlung im Regelfall 
eine inkongruente Deckung, weil die Erfül-

lung nicht „in der Art“ erfolgt, in der sie ge-

schuldet ist. Das gilt auch, wenn der 
Schuldner und der Dritte Schwesterunter-

nehmen sind oder einen Gemeinschaftsbe-

trieb unterhalten. Etwas anderes ist nur 
dann anzunehmen, wenn die Zahlung auf 

einer dreiseitigen, insolvenzfest getroffenen 

Abrede beruht. 
Der Kläger war bis zum 31. Januar 2009 bei 

der Schuldnerin als Polier beschäftigt. Über 

das Vermögen der Schuldnerin wurde auf 
Antrag vom 19. Januar 2009 das Insolvenz-

verfahren eröffnet und der Beklagte zum In-

solvenzverwalter bestellt. Der alleinige Ge-
sellschafter und Geschäftsführer der 

Schuldnerin war zugleich alleiniger Gesell-

schafter und Geschäftsführer eines Schwes-
terunternehmens. Die Schuldnerin führte 

hauptsächlich Aufträge dieses Unterneh-

mens aus. Beide Unternehmen unterhielten 
denselben Geschäftssitz, nutzten denselben 

Geschäftsraum und führten Verrechnungs-

konten. Vom 30. Oktober 2008 bis zum 12. 
Januar 2009 erhielt der Kläger fünf Zahlun-

gen über insgesamt 3.656,75 Euro vom 

Konto des Schwesterunternehmens als Ent-
gelt für August bis Oktober 2008. Der Be-

klagte hat diese Zahlungen ua. nach § 131 

InsO angefochten und mit seiner Widerkla-
ge die Rückzahlung zur Masse verlangt. Der 

Kläger hat geltend gemacht, er habe diese 

Zahlungen nicht als verdächtig empfunden, 

weil Lohnzahlungen durch das Schwester-

unternehmen nicht unüblich gewesen seien 
und er auch für dieses tätig geworden sei. 

Das Landesarbeitsgericht hat, anders als das 
Arbeitsgericht, eine Rückzahlungspflicht des 

Klägers verneint; die Zahlungen hätten eine 

kongruente Deckung bewirkt. Auf die Revi-
sion des Beklagten hat der Sechste Senat 

des Bundesarbeitsgerichts das Berufungsur-

teil aufgehoben und die Sache zur weiteren 
Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zu-

rückverwiesen. Dieses hat zu Unrecht ange-

nommen, dass eine kongruente Deckung 
deshalb vorliege, weil die Unternehmen im 

Ergebnis alles aus einem „Topf“ entnom-

men hätten. Diese Annahme widerspricht 
wesentlichen Grundgedanken des Insol-

venzverfahrens, das rechtsträgerbezogen 

ausgestaltet ist. Es ist noch aufzuklären, ob 
eine Gläubigerbenachteiligung erfolgt ist, 

ob die Schuldnerin zahlungsunfähig war 

und ob weitere Anfechtungstatbestände er-
füllt sind. [Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21. No-

vember 2013 - 6 AZR 159/12 - Vorinstanz: Thüringer 
Landesarbeitsgericht, Urteil vom 8. Dezember 2011 - 6 
Sa 99/11 -] 
 

 

 Keine Passivlegitimation des Insol-
venzverwalters für Kündigungsschutz-

klage nach Freigabe gemäß § 35 Abs. 2 

InsO 
 

Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 

das Vermögen des Arbeitgebers geht nach 
§ 80 Abs. 1 InsO die Verwaltungs- und Ver-

fügungsbefugnis über die bestehenden Ar-

beitsverhältnisse auf den Insolvenzverwalter 
über. Eine Kündigungsschutzklage ist dann 

gegen den Insolvenzverwalter in seiner Ei-

genschaft als Partei kraft Amtes zu richten, 



 

Newsletter recht 11/13    4 

und zwar auch dann, wenn die Kündigung 

noch vom Insolvenzschuldner erklärt wurde. 
Übt der Schuldner nach Eröffnung des In-

solvenzverfahrens aber eine selbständige Tä-
tigkeit aus und gibt der Insolvenzverwalter 

diese nach § 35 Abs. 2 InsO aus der Insol-

venzmasse frei, fällt die Verwaltungs- und 
Verfügungsbefugnis mit Wirksamwerden 

der Freigabeerklärung auch über die zu die-

sem Zeitpunkt bereits begründeten Arbeits-
verhältnisse an den Schuldner zurück. Ab 

dann ist der Schuldner und nicht mehr der 

Insolvenzverwalter passiv legitimiert für eine 
Kündigungsschutzklage. 

Der Kläger war seit 6. Mai 2010 beim 

Schuldner, der als Einzelunternehmer einen 
Kurier- und Kleinsttransportbetrieb führte, 

als Kraftfahrer beschäftigt. Am 15. Mai 

2010 kündigte der Schuldner das Arbeits-
verhältnis mit dem Kläger außerordentlich. 

Am 20. Mai 2010 wurde das Insolvenzver-

fahren eröffnet und der Beklagte zum Insol-
venzverwalter bestellt. Einen Tag später er-

klärte der Beklagte gegenüber dem Schuld-

ner, dass er die von ihm ausgeübte selb-
ständige Tätigkeit nach § 35 Abs. 2 InsO 

aus der Insolvenzmasse freigebe. Mit seiner 

am 1. Juni 2010 beim Arbeitsgericht einge-
gangenen Klage will der Kläger gegenüber 

dem Insolvenzverwalter festgestellt wissen, 

dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündi-
gung nicht fristlos, sondern ordentlich be-

endet wurde. 

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgege-
ben. Das Landesarbeitsgericht hat die Klage 

abgewiesen und die Revision zugelassen. 

Die Revision des Klägers hatte vor dem 
Sechsten Senat des Bundesarbeitsgerichts 

keinen Erfolg. Das Landesarbeitsgericht hat 

die Klage zu Recht mangels Passivlegitimati-

on des Insolvenzverwalters abgewiesen. 
[Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21. November 2013 - 
6 AZR 979/11 - Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Nie-
dersachsen, Urteil vom 14. Dezember 2011 - 2 Sa 
97/11 -] 
 

 

 Schließung einer Krankenkasse - ar-
beitsrechtliche Folgen 

 

Eine Betriebskrankenkasse kann nach § 153 
Sozialgesetzbuch V (SGB V) von der Auf-

sichtsbehörde geschlossen werden. In die-

sem Fall ist denjenigen Beschäftigten, deren 
Arbeitsverhältnis nicht durch ordentliche 

Kündigung beendet werden kann, beim 

Landesverband der Betriebskrankenkassen 
oder einer anderen Betriebskrankenkasse 

eine ihrer bisherigen Dienststellung ver-

gleichbare, zumutbare Stellung anzubieten 
(§ 155 Abs. 4 Satz 9, § 164 Abs. 3 Satz 3 

SGB V). Für Beschäftigte von Betriebskran-

kenkassen, deren Arbeitsverhältnis orden-
tlich gekündigt werden kann, gilt diese Re-

gelung nicht. Nach § 164 Abs. 4 Satz 1 SGB 

V enden die Vertragsverhältnisse der Be-
schäftigten, „die nicht nach Absatz 3 unter-

gebracht werden“, mit dem Tag der Schlie-

ßung der Kasse. 
Nachdem die „City-BKK“ mit Sitz in Stutt-

gart und die „BKK-Heilberufe“ mit Sitz in 

Düsseldorf zum 30. Juni 2011 bzw. 31. De-
zember 2011 vom Bundesversicherungsamt 

geschlossen worden waren, erhielten sämt-

liche 400 bzw. 270 Beschäftigten die Mittei-
lung, ihre Arbeitsverhältnisse endeten zum 

jeweiligen Schließungszeitpunkt. Vorsorglich 

sprachen die Arbeitgeberinnen außeror-
dentliche Kündigungen mit Auslauffristen 

und - wo rechtlich möglich - ordentliche 

Kündigungen zum Schließungszeitpunkt, 
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hilfsweise zum Ablauf der einschlägigen 

Kündigungsfristen aus. Hunderte von Be-
schäftigten haben gegen die Beendigung ih-

res Arbeitsverhältnisses Klage erhoben. 
In den ersten vier - von etwa 280 - Verfah-

ren vor dem Bundesarbeitsgericht hat der 

Zweite Senat des Gerichts den Klagen - wie 
zuvor die Landesarbeitsgerichte - stattgege-

ben. Den beiden Beschäftigten, deren Ar-

beitsverhältnis durch ordentliche Kündigung 
nicht beendet werden konnte, war eine 

zumutbare Stellung beim Landesverband 

oder einer anderen Betriebskrankenkasse 
nicht angeboten worden. Ihre Arbeitsver-

hältnisse haben aus diesem Grunde am Tag 

der Schließung nicht geendet. § 164 Abs. 4 
Satz 1 SGB V ist dahin zu verstehen, dass 

die gesetzliche Anordnung der Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses das Angebot einer 
zumutbaren Stellung im Sinne von § 164 

Abs. 3 Satz 3 SGB V voraussetzt. Auch die 

beiden Arbeitsverhältnisse, die durch orden-
tliche Kündigung beendet werden konnten, 

haben nicht mit dem Tag der Schließung 

geendet. Eine an Wortlaut, Entstehungsge-
schichte und gesetzgeberischem Zweck ori-

entierte Auslegung der einschlägigen Vor-

schriften ergibt, dass die gesetzliche Anord-
nung in § 164 Abs. 4 Satz 1 SGB V - da den 

betreffenden Arbeitnehmern eine zumutba-

re Stellung bei einer anderen Betriebskran-
kenkasse zuvor nicht angeboten worden 

sein muss - für solche Arbeitsverhältnisse 

nicht gilt. Sie unterliegen allein den Rege-
lungen des Kündigungsschutzrechts. 

Die vorsorglich erklärten (außer-

)ordentlichen Kündigungen waren in allen 
vier Fällen rechtsunwirksam. Bei Ablauf der 

Kündigungsfristen lagen dringende betrieb-

liche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäf-

tigung der Arbeitnehmer entgegengestan-

den hätten, nicht vor. [Bundesarbeitsgericht, Ur-

teil vom 21. November 2013 - 2 AZR 474/12 - Vorins-
tanz: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil 
vom 12. April 2012 - 5 Sa 2555/11 - Bundesarbeitsge-
richt, Urteil vom 21. November 2013 - 2 AZR 495/12 - 
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hamburg, Urteil vom 
31. Mai 2012 - 1 Sa 55/11 - Bundesarbeitsgericht, Ur-
teil vom 21. November 2013 - 2 AZR 598/12 - Vorins-
tanz: Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil 
vom 21. Mai 2012 - 1 Sa 2/12 - Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 21. November 2013 - 2 AZR 966/12 - Vor-
instanz: Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 7. 

September 2012 - 6 Sa 138/12 -]
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